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1. Ausgangslage 

1.1 Standortevaluation für preiswerten Wohnungsbau 

Die Gemeinde Wollerau beabsichtigt, den Bau von preisgünstigem Wohnungs-

raum zu fördern. Der Gemeinderat hat zu diesem Zweck bereits im Jahr 2011 

eine Arbeitsgruppe unter dem Titel „Wohnbaugenossenschaft Wollerau“ be-

stimmt. Diese wurde beauftragt, geeignete Liegenschaften für die Realisierung 

von genossenschaftlichen Wohnungen zu evaluieren. 

 

Erste Abklärungen und Studien haben gezeigt, dass die Liegenschaft KTN 818 

am Fritschweg für die Realisierung einer genossenschaftlichen Wohnüberbau-

ung grundsätzlich geeignet ist. 

 

 
Abb. 1: Gebiet Fritschweg, Quelle:r+k 

1.2 Nachweis Machbarkeit preiswerter Wohnungsbau Fritschweg 

Im Frühjahr 2011 wurde eine Machbarkeitsstudie für den Bau einer Siedlung 

für preiswerten Wohnungsbau am Fritschweg erstellt. Aus der Machbarkeits-

studie liessen sich folgende Erkenntnisse gewinnen: 

 

◼ Eine Erweiterung der Bauzone bis an den oberen, südlichen Teil des Fritsch-

weges ist notwendig und raumplanerisch vertretbar. 

◼ Die bestehende Zonierung (2-geschossige Wohnzone) ist für die Realisierung 

einer Genossenschaftssiedlung zu locker. Eine 3-geschossige Wohnzone ist 

für die Genossenschaftssiedlung ausreichend und siedlungsplanerisch 

machbar. 

◼ Die topografisch/landschaftlich empfindlichen Steilhänge sollen freigehalten 

werden. 

Arbeitsgruppe  

Fritschweg geeigneter  

Standort 

Machbarkeitsstudie 

Wichtige Erkenntnisse 
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1.3 Anpassung Nutzungsplanung notwendig 

Für die Realisierung von preiswertem Wohnungsbau ist eine Anpassung der 

Nutzungsplanung notwendig. Dabei muss die bestehende Zonierung geändert 

und erweitert werden. In Folge der Revision des Raumplanungsgesetz im Jahr 

2014 bestand im Kanton Schwyz ein Moratorium für das Einzonen von neuem 

Bauland. Aus diesem Grund musste bei der letzten Revision der Nutzungspla-

nung das Gebiet des Fritschwegs von der Genehmigung ausgenommen wer-

den. Das Bauzonenmoratorium ist seit der Überarbeitung des kantonalen Pla-

nungs- und Baugesetz (in Kraft seit 1. März 2020) aufgehoben.  

1.4 Kommunaler Richtplan Wollerau 

Zurzeit erarbeitet die Gemeinde Wollerau einen kommunalen Richtplan, welcher 

die raumwirksamen Tätigkeiten koordiniert und aufeinander abstimmt. Dabei 

ist das Gebiet Fritschweg als möglicher Standort für preiswerten Wohnungsbau 

vorgesehen. 

 

 
Abb. 2: Standort für preiswerten Wohnungsbau, Quelle: Kommunaler Richtplan Wollerau 

  

Kein Bauzonenmoratorium 

Fritschweg als möglicher 

Standort 
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1.5 Verfahren der Nutzungsplanung 

Nutzungspläne im Sinne des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) 

haben folgendes Verfahren zu durchlaufen: 

1. Verabschiedung durch den Gemeinderat zuhanden des Informations- und 

Mitwirkungsverfahrens 

2. Informations- und Mitwirkungsverfahren (§25 Abs. 1 PBG) 

3. Bereinigung nach Informations- und Mitwirkungsverfahren 

4. Verabschiedung durch den Gemeinderat zuhanden der kantonalen Vorprü-

fung 

5. Vorprüfung durch das Volkswirtschaftsdepartement (§25 PBG) 

6. Prüfung der Eingaben und des Vorprüfungsberichtes und Bereinigung der 

Nutzungsplanung (§ 25 Abs. 1 PBG) 

7. Öffentliche Auflage während 30 Tagen (§25 Abs. 2 PBG) 

8. Evtl. Einsprachebehandlung durch Gemeinderat (§ 26 Abs. 1 PBG) 

9. Evtl. Beschwerdebehandlung durch Regierungsrat (§ 26 Abs. 2 PBG) 

10.Evtl. 2. öffentliche Auflage von wesentlichen Änderungen (§ 26 Abs. 3 

PBG) 

11.Beschlussfassung durch Gemeindeversammlung, wobei Abänderungsan-

träge unzulässig sind (§ 27 Abs. 1 und 2 PBG) 

12.Genehmigung durch den Regierungsrat 

1.6 Übersicht bisheriger Ablauf 

Evaluierung möglicher Standorte für preiswerten Wohnungsbau durch die Ar-

beitsgruppe «Wohnbaugenossenschaft Wollerau» sowie Ausarbeitung einer 

Machbarkeitsstudie für den preiswerten Wohnungsbau im Gebiet Fritschweg. 

 

Verfahren der Nutzungsplanung, um die planungsrechtlichen Grundlagen für 

den preiswerten Wohnungsbau zu schaffen. Aufgrund des im Jahr 2014 in Kraft 

getretenen Bauzonenmoratoriums musste auf die vorliegende Nutzungs-

planänderung verzichtet werden.  

 

Erstellung des Entwurfs des Teilzonenplans «Fritschweg». 

 

Mit dem Beschluss Nr. 2020.165 vom 8. Juni 2020 verabschiedete der Gemein-

derat Wollerau die «Teilrevision Nutzungsplanung Fritschweg» zur kantonalen 

Vorprüfung. 

 

Vorprüfung durch das kantonale Volkswirtschaftsdepartement. Der abschlies-

sende Vorprüfungsbericht datiert vom 3. September 2020. 

 

Überarbeitung der Unterlagen anhand des Vorprüfungsberichts (siehe Anhang 

A). 

Verfahren nach PBG 

2011/2012 

2012-2014 

Januar 2020 

Juni 2020 

September 2020 

September 2020-Januar 2021 
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Das Informations- und Mitwirkungsverfahren fand vom 8. Januar bis am 8. 

Februar 2021 statt. Innert Frist konnte jedermann zur Teilrevision der Nut-

zungsplanung Stellung nehmen. Innert Frist ging eine Eingabe ein. Diese 

wurde durch den Gemeinderat behandelt und beantwortet. 

  

Januar 2021-Februar 2021 
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2. Rahmenbedingungen 

2.1 Zonenplan 

2.1.1 Grundnutzung 

Das betroffene Gebiet liegt heute teils in der Wohnzone 2 Geschosse (W2) und 

teils in der Landwirtschaftszone (L). Die W2-Zone ist für 2 geschossige Wohn-

bauten bestimmt, während die Landwirtschaftszone keine Bauzone umfasst 

und nur für die landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen ist. 

 
Abb. 3: Grundnutzung im Gebiet Fritschweg, Quelle: statischer ÖREB-Auszug vom 10.01.2020 

2.1.2 Gefahrenzonen 

Gemäss Zonenplan der Gemeinde Wollerau liegt das betroffene Gebiet in keiner 

Gefahrenzone. Dies bedeutet, dass lediglich ein Restrisiko besteht, welches die 

Eigentümer in Eigenverantwortung zu tragen haben. 

 

Abb. 4: Ausschnitt Gefahrenzonen, Quelle: webgis.sz.ch 

  

Wohnzone W2 

Keine Gefahrenzone 
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Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts Krebsbach, sind auch am Roos-

bach Massnahmen geplant. Im Bereich des Teilzonenplans Fritschwegs soll ein 

Geschiebesammler realisiert werden.  

 
Abb. 5: Geplanter Geschiebesammler am Roosbach, Quelle: Hochwasserschutz Krebsbach,, CES 

Bauingenieur AG und Geoterra AG 

Durch den Bau von Hochwasserschutzmassnahmen am angrenzenden Roos-

bach, wird auch die Hochwassergefährdung neu beurteilt werden müssen. Ge-

mäss Rückmeldung des Amts für Wald- und Naturgefahren (Herr Inderbitzin) 

kann davon ausgegangen werden, dass die Hochwasserschutzmassnahmen zu 

keiner Verschlechterung der Situation auf dem Grundstück KTN 818 führen wer-

den. 

Mit der Teilrevision «Nutzungsplanung Fritschweg» wird der notwendige Raum-

bedarf für den Geschiebesammler gesichert. 

  

Hochwasserschutzmassnah-

men Krebsbach 

Anstehende Neubeurteilung  

Gefahrensituation 
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2.2 Erschliessungsplan 

Das Grundstück ist gemäss Erschliessungsplan bereits groberschlossen. Es 

sind keine Anpassungen an der Erschliessungsplanung notwendig. 

 

 
Abb. 6: Ausschnitt Erschliessungsplan der Gemeinde Wollerau 

Die Feinerschliessung für den motorisierten Verkehr ist im Rahmen des Bau-

projektes umzusetzen. Das Gelände ist sehr steil, sodass bei der verkehrstech-

nischen Erschliessung massgeblich auf das Strassengefälle sowie die Einbin-

dung in die Landschaft (Stützmauern, Geländeeinschnitte etc.) zu achten ist. 

Im Rahmen des Gestaltungsplanes ist die verkehrstechnische Erschliessung 

sowohl hinsichtlich technischer Machbarkeit als auch hinsichtlich Gestaltung 

aufzuzeigen. 

2.3 Waldfeststellung 

Im Gebiet Fritschweg wurde im Jahr 1997 eine Waldfeststellung gemäss Art. 

10 des Waldgesetzes durchgeführt. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Ver-

lauf der statischen Waldgrenze. 

Groberschliessung ist  

vorhanden 

Feinerschliessung 

Festgestellter Wald 

Groberschliessung 
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Abb. 7: Waldgrenzen im Gebiet Fritschweg, Quelle: webgis.sz.ch 

2.4 Grundbucheinträge 

Auf der Liegenschaft Nr. 818 sind im Grundbuch verschiede Grundlasten einge-

tragen. Neben Fuss- und Fahrwegrechten ist insbesondere das Quellenrecht 

(Leitungs- und Zutrittsrecht) zugunsten des Grundstücks Nr. 303 zu erwähnen. 

Dieses beschreibt ein Recht an einer vorhandenen Quelle zugunsten des nach-

barlichen Grundstücks. 

 

«Der berechtigte verzichtet auf das Recht, wenn die Gemeinde auf ihre Kosten 

(…) das Wasser von der Korporation zuleitet.», Auszug Beleg 7.7.1962. 

 

Bevor mit dem Bau des preiswerten Wohnraums begonnen werden kann, muss 

das Grundstück Nr. 303 daher an die öffentliche Wasserversorgung Wollerau 

(Korporation) angeschlossen werden. 

  

Vorhandenes Quellrecht 

Festgestellter 

Wald 
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3. Anpassung Planungsinstrumente 

3.1 Zonenplan 

Der nördliche Teil des Grundstücks Nr. 818 ist bereits rechtskräftig der Wohn-

zone W2 zugeordnet. Der südliche Hangteil ist in der Landwirtschaftszone. Für 

eine zweckmässige Überbauung ist gemäss der Machbarkeitsstudie aus dem 

Jahr 2011 einerseits eine Zonenerweiterung, andererseits eine Aufzonung der 

bestehenden Wohnzone notwendig. 

Es ist daher vorgesehen, die bestehende Wohnzone W2 in eine Zone für preis-

werten Wohnungsbau Fritschweg umzuzonen. Weiter soll eine Fläche im Um-

fang von 4‘720 m² von der Landwirtschaftszone in die Zone für preiswerten 

Wohnungsbau Fritschweg eingezont werden. 

Es verbleibt eine Fläche von 753 m² in der Landwirtschaftszone. Aufgrund der 

Bedeutung für den Umgebungsschutz wird diese der südlich angrenzenden 

Landschaftsschutz- und Gewässerschutzzone zugeordnet. 

Zur Sicherung des Raumbedarfs für den geplanten Geschiebesammler, wird 

eine Gewässerraumzone über den dafür benötigten Bereich festgelegt. 

Gestaltungsplanpflicht Um eine qualitätsvolle Bebauung an dieser exponierten 

Lage sicherzustellen und die in der Machbarkeitsstudie von 2011 als wichtig 

erachtete Durchgrünung zu sichern, wird eine Gestaltungsplanpflicht und die 

Pflicht zur Durchführung eines qualifizierten Verfahrens (Studienauftrag oder 

Wettbewerb) erlassen. 

 
Abb. 8: Zonenplan rechtskräftig 

 

 
Abb. 9: Zonenplan Änderungsplan 

 

 
Abb. 10: Zonenplan Entwurf 

 

  

Wohnzone preiswerter  

Wohnraum Fritschweg 

Landschaftsschutz- 

und Gewässerschutzzone 

Gewässerraumzone 
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3.2 Baureglement 

Nachfolgend die wichtigsten Änderungen des Baureglements. Massgebend ist 

das Dokument «Änderungen Baureglement»: 

 

Art. 65a / 6a. Wohnzone für preiswerten Wohnungsbau Fritschweg (WPF) 

1 Die Wohnzone für preiswerten Wohnungsbau Fritschweg bezweckt die 

Förderung von preiswertem Wohnraum. 

2 Der Gemeinderat regelt im Baurechtsvertrag und prüft anhand eines Reg-

lements jährlich die Einhaltung der maximal zulässigen Mietzinse und die 

Mieterauswahl. 

3 Der preiswerte Wohnraum muss während der gesamten Geltungsdauer der 

Wohnzone für preiswerten Wohnraum erhalten bleiben. Das Zweckent-

fremdungsverbot wird vom Gemeinderat als öffentlich-rechtliche Eigen-

tumsbeschränkung im Grundbuch angemerkt. 

4 Für die Wohnzone für preiswerten Wohnungsbau Fritschweg WPF ist eine 

maximale anrechenbare Ausnützung von 7’800 m² zulässig. Die übrigen 

Grundmasse entsprechen den Vorgaben der Wohnzone W3. 

5 Für den Gestaltungsplan ist ein qualifiziertes Verfahren (Studienauftrag 

oder Wettbewerb) durchzuführen. 

Gebiet Fritschweg  

1 Freihaltung des westseitigen Geländestreifens mit den Steilhangpartien in 

Verbindung mit der Waldabstandsfläche.  

2 Beschränkung auf 3 Vollgeschosse und maximal 1 Untergeschoss.  

3 Sicherung einer Dachbegrünung. 

4 Sicherung einer Umgebungsgestaltung, die eine im Ortsbild prägende 

Durchgrünung sicherstellt und Stützmauern auf ein Minimum beschränkt. 

  

Neuer Artikel 65a 

Ergänzung Anhang A 

(Erläuterungen zu den  

Gestaltungsplan 

Pflichtgebieten) 
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4. Standortgebundenheit / Machbarkeit Einzonung 

4.1 Standortgebundenheit 

Grundsätzlich beabsichtigt die Gemeinde Wollerau auf eine Erweiterung der 

Bauzone zu verzichten (vgl. Zukunftsbild, kommunaler Richtplan). Zuerst sollen 

die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale ausgeschöpft werden. 

 

Es besteht jedoch ein öffentliches Interesse an preiswertem Wohnungsbau. Der 

kommunalen Richtplan (Stand vor Mitwirkung) hat dazu vier Standorte vorge-

sehen: 

 

 
Abb. 11: Quelle: Richtplantext, kommunaler Richtplan Wollerau 

1) Grundstück westlich Schulhaus Riedmatt 

Die Erschliessung des betroffenen Grundstücks ist gegenwärtig nicht gewährleistet. 

2) Sportanlage Roos 

Für den Sportplatz besteht momentan keinen Ersatz. 

3) Fritschweg 

Areal ist für preiswerten Wohnraum vorgesehen. 

4) Korporation Wollerau 

Die Eigentümer (Korporation Wollerau) sind vertraglich dazu verpflichtet, preiswerte Woh-

nungen zu realisieren. Auf den Zeitpunkt hat die Gemeinde keinen Einfluss. 

Einzig der Standort Fritschweg kommt aus heutiger Sicht für die Realisierung 

von preiswertem Wohnungsbau im gewünschten Umfang in Frage. 

Ausgangslage 

Übersicht mögliche Standorte 

Stand der einzelnen Flächen 

Fazit 



Teilrevision «Nutzungsplanung Fritschweg», Gemeinde Wollerau 

X:\RP\511 Wollerau\25.1 Teilnutzungsplanung Fritschweg 2020\13 aktuelles Exemplar, 

Verfahren\5_Öffentliche_Auflage\01_Bericht\Erläuterungsbericht_Neu.docx 

 

16  

4.2 Übereinstimmungen mit kantonalem und kommunalen  

Richtplan 

Der kantonale Richtplan ermöglicht unter gewissen Voraussetzungen Einzo-

nungen für Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (Beschluss B-3.2) vorzunehmen. 

So ist die Einzonung bei ausgewiesenem Bedarf möglich. Dazu wird auf die 

Bauzonenauslastung (siehe Kapitel 4.2.1 und Anhang B) verwiesen. 

Das Gebiet Fritschweg ist im kommunalen Richtplan (Stand vor Mitwirkung) als 

Siedungerweiterungsgebiet sowie als Gebiet für preiswerten Wohnraum be-

zeichnet. Die Voraussetzungen für eine Einzonung sind erfüllt. 

4.2.1 Bauzonenauslastung 

Gemäss Auslastungsberechnung der heutigen Bauzonen (ohne TZP Fritsch-

weg) beträgt die Auslastung 103.9 % (vgl. Anhang B). Dies bedeutet, dass die 

Bevölkerungsentwicklung grösser ist, als die Kapazität des rechtskräftigen Zo-

nenplans. Einzonung sind daher möglich. 

 

Die erforderliche Bauzonenauslastung kann auch mit dem Teilzonenplan Frit-

schweg eingehalten werden. Die Auslastung der Bauzone sinkt zwar von heute 

103.9 % auf 102.7 %. Der minimale Wert von 100 % wird jedoch nicht unter-

schritten (vgl. Anhang B). 

4.2.2 ÖV-Erschliessung 

Gemäss kantonalem Richtplanbeschluss B-3.2 g) ist bei einer Einzonung eine 

ÖV-Güteklasse C (mittelmässige Erschliessung) nachzuweisen. Gemäss den 

aktuellen ÖV-Güteklassen des Bundesamts für Raumentwicklung liegt das Ge-

biet Fritschweg zurzeit innerhalb der ÖV-Güteklasse D (geringe Erschliessung).  

 

 
Abb. 12: ÖV-Güteklasse, Quelle: map.geo.admin.ch 

 

Bestimmungen des kant. 

Richtplans nur beschränkt  

anwendbar 

Bauzonenauslastung ohne 

TZP Fritschweg 

Bauzonenauslastung mit TZP 

Fritschweg 

Aktuelle Situation 

Gebiet Fritschweg 
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Damit das Gebiet Fritschweg der ÖV-Güteklasse C zugeordnet werden kann, ist 

gemäss Berechnungsmethodik des Bundesamtes für Raumentwicklung eine 

Taktverdichtung notwendig. Zwischen 06.00 Uhr und 20.00 Uhr müssen min-

destens 42 Abfahrten von der Haltestelle Roos erfolgen (heute 28 Abfahrten). 

Dies könnte durch einen einen 20 min Takt der heutigen Buslinie 176 erreicht 

werden. Die Verbesserung der ÖV-Qualität wird im Rahmen zukünftiger ÖV-An-

gebotsplanungen geprüft. 

  

Massnahmen um  

ÖV-Güteklasse C zu erreichen 
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Anhang 

A) Behandlung der kantonalen Vorprüfung 

B) Bauzonenauslastung 
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Anhang A – Behandlung der kantonalen Vorprüfung 
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Anhang B – Bauzonenauslastung 

Bauzonenauslastung (Ausgangslage) 
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Bauzonenauslastung (mit TZP Fritschweg) 


